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Vorwort

Als dieses Buch in der 1. Auflage erschien, waren gerade zahlreiche Rechtsreformen
in Luxemburg beendet worden. Insofern passte das Erscheinungsjahr. Für viele Jahre
war dieses Buch aktuell. Inzwischen ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Uns hat bei der
Überarbeitung erstaunt, wie viel sich inzwischen wieder geändert hat. Insofern passt
auch diesmal der Zeitpunkt. Manche Rechtsgebiete erfordern eine komplette Neuer-
stellung des Textes, darunter Verfassungsrecht, Mietrecht, Datenschutzrecht und
Steuerrecht. Hier ist unter anderem das neue Doppelbesteuerungsabkommen mit
Deutschland erwähnenswert: Seit dem Jahr 2024 dürfen deutsche Grenzgänger
34 Tage im Homeoffice arbeiten (zuvor: 19), ohne Steuern in Deutschland zahlen zu
müssen. In anderen Rechtsgebieten gab es Reformen bis hin zur Umbenennung eines
Gesetzes, so im Strafprozessrecht. Im Zivilverfahrensrecht änderte sich unter ande-
rem die Zuständigkeit des Friedensgerichts. Im Wettbewerbsrecht wurde eine na-
tionale Fusionskontrolle eingeführt; hier war Luxemburg das letzte EU-Land mit
einer entsprechenden Regelung. Im Familienrecht gab es unter anderem die Abschaf-
fung des Verschuldensprinzips bei der Scheidung und eine Reform der Personen-
statusänderung. Im Gesellschaftsrecht spielt das neue „Luxembourg Business Regis-
ters (LBR)“ eine große Rolle. Das Insolvenzrecht wurde umfassend reformiert.
Wichtiger als der traditionelle Gedanke der Liquidation ist nun der Gedanke der
„zweiten Chance“. Es ist das Ziel, möglichst viele Unternehmen am Leben zu
erhalten. Auch beim Einbürgerungsrecht gab es Veränderungen. Wir haben das Buch
somit auf den aktuellen Rechtstand gebracht. Unser Dank für die Hilfe gilt erneut
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothèque nationale de Luxembourg,
inzwischen unter der versierten Leitung von Claude D. Conter.Wie bei der Vor-
auflage war auch diesmal Ingrid Boumessid vom Lektorat des Verlages eine große
Hilfe.
Luxemburg, im Frühjahr 2026 João Nuno Pereira

Jochen Zenthöfer

João Nuno Pereira war Rechtsanwalt in Luxemburg-Stadt und ist inzwischen für die
luxemburgische Kriminalpolizei tätig. E-Mail: pereira@pt.lu

Dr. Jochen Zenthöfer wurde in Berlin zum Richter ausgebildet und ist Journalist in
Luxemburg. E-Mail: zenthoefer@pt.lu



Vorwort zur 1. Auflage

Obwohl Luxemburg ein dreisprachiges Land ist, wovon eine Sprache Deutsch ist,
und obwohl Schüler in der deutschen Sprache alphabetisiert werden, gibt es bislang
keine deutschsprachige Einführung in das luxemburgische Recht. Da alle Luxembur-
ger Französisch als FremFdsprache lernen und Rechtssprache Französisch ist, ist
bisher fast ausschließlich Rechtsliteratur in der lingua franca zu finden. Teile der
luxemburgischen Bevölkerung, vor allem junge Menschen, fühlen sich aber den
germanophonen Sprachen – zu der auch Luxemburgisch gehört – stärker zugehörig
als dem Französischen, dessen juristische Fachtermini daher oft unbekannt bleiben.
Somit könnte dieses Werk auf den ersten Blick eine Lücke auf dem luxemburgischen
Büchermarkt schließen.
Allerdings ist diese Einführung, wie die übrigen Bände der JuS-Schriftenreihe zum
Ausländischen Recht, aus deutscher Perspektive und gemäß den inhaltlichen und
stilistischen Vorgaben dieser Reihe geschrieben. Das luxemburgische Recht wird
daher oft ausgehend oder in Abgrenzung zu seinem deutschsprachigen Pendant
erläutert. Dies mag manches Achselzucken luxemburgischer Leser verursachen.
Schon der Aufbau einzelner Kapitel kann fremd erscheinen, orientiert er sich doch
an der Tradition der Rechtsdidaktik in deutschsprachigen Ländern. Damit soll
Studierenden in Deutschland eine gewinnbringende Lektüre ermöglicht werden.
Das Werk richtet sich damit an Studierende in Deutschland, sekundär auch an
deutsche Arbeitskräfte, die im Großherzogtum wohnen oder Grenzgänger sind.
Soweit möglich und vorhanden, wurden Darstellungen und Übersetzungen über-
nommen, die in Publikationen oder Veröffentlichungen des luxemburgischen Staates
verwendet werden, insbesondere von der mehrsprachigen Informationsplattform
guichet.lu.
Wir konnten nicht alle in Luxemburg erschienene Literatur auswerten. Das ist auch
nicht der Anspruch dieser Einführungsreihe. Vorzugsweise geben wir deutschspra-
chige Quellen an und verweisen ansonsten auf Lektüre, die an deutschen Univer-
sitäten am ehesten, ggf. über Fernleihe, erhältlich ist. Bei der Darstellung rechts-
politischer Diskurse haben wir, wie in Deutschland üblich, auch Beiträge journalisti-
scher Herkunft berücksichtigt und als Quellen angegeben.
Hinweise auf Fehler und Ungenauigkeiten nehmen wir gerne und dankend entgegen
– mögen diese Hinweise die nächste Auflage des Werkes verbessern.
Wir danken Julie Wieclawski für ihre Mithilfe. Sie hat das Kapitel zur Juristenaus-
bildung geschrieben, in der sie sich selbst vor kurzem noch befunden hat. Auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothèque nationale de Luxembourg, unter
Leitung von Monique Kieffer, haben uns sehr unterstützt, vor allem der Service au
public um Pascal Nicolay. Zudem danken wir Dr. Klaus Winkler und Philipp Mützel
vom Verlag C. H.BECK, die uns zu diesem Werk ermutigt haben. Zudem war
Ingrid Boumessid vom Lektorat des Verlages eine große Hilfe.
Luxemburg, im Februar 2017 João Nuno Pereira

Jochen Zenthöfer
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